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Paradigmenstreıit in der katholischen Friedenslehre?

Beobachtungen Z Hırtenwort „Gerechter Friede“

Am September 7000 leisteten die deutschen Bischöte mıt ıhrem Hırtenwort
„Gerechter Friede“ eıinen wiıchtiıgen Beıtrag der öffentlichen Debatte ber dıe
Friedenssicherung. Gleich 1im ersten Satz eriınnern s$1e ıhr ırtenwort „Gerech-
tigkeıt schafft Frieden“ VO 1985, mıt dem S$1e 1n der damals erhitzten Debatte
ber die Legıtimitäat Abschreckung ethische Orıentierung einbringen
wollten. Das CuHu«C Wort versteht sıch als Fortsetzung dieses Anlıegens VeTI=

inderten Bedingungen. Die ach dem Ende des Kalten Krıieges eCue politische
Sıtuation 1n EKuropa un weltweıt ertordert AUS der Sıcht der Bischöte „eıne
ethisch begründete Neuorientierung der Friedenspolitık, deren Hauptakzent un:!

Zielperspektive WIr 1ın programmatischer Kurze mı1t dem Titel des vorliegenden
Schreıibens T7A Ausdruck bringen: Gerechter Friede“ (Nr.

Gerechter Friede hat 1ın den Medien, 1n der politischen un: 1n der kırchlichen
Debatte ein sehr posıtıves Urteıl erhalten. Das breıte, posıtıve Urteil Stutzt sıch

wenıger auf estimmte profilierte Aussagen oder pomtıerte Forderungen, als viel-
mehr auf den Gesamtduktus des Dokuments: dıe Forderung, Politik, insbeson-
dere 1n ıhrer Verantwortung Hr den Frieden, auch un gerade ach dem FEnde des

Systemantagon1smus VO Ost-West nıcht AaUus dem Anspruch VO Ethik un Mo-

ral entlassen. Die Bischöte Freten der Versuchung e  > Politik, iınsbeson-
ere dıe deutsche, NUur als Durchsetzung eigener Interessen definieren. Offen-
sichtlich haben die Bischöfte eınen Nerv getroffen und der orge vieler Menschen

Jjenseılts divergierender politischer Ausrichtungen eıne Stimme gegeben, die in

Fragen des Friedens ımmer och Gewicht hat Dieses posıtıve Urteıl ber das
( üle Hırtenwort Z Frieden wollen dıe folgenden Beobachtungen 1n keıiner
Wei1ise schmälern. Gerechter Friede stellt 7weıtellos eiınen bedeutsamen Beıtrag
ZAIT: öffentliche Debatte dar und hat auch die gesellschaftliche Autoriıtät der Kır-

che wiıeder gestärkt.
Das Anlıegen dieser Überlegungen 1St CI, eıne theologische Debatte ber jene

Fragen NZUFCSCI, die der 'Text geradezu aufdrängt. Gerechter Friede aArgumıell-
tlert 1n einem Dreischrıt In eiınem ersten chrıtt soll biblisch-fundamental das
Verhältnis 7zwischen dem Frieden, den Chrıstus bringt, un:! em, der durch Poli-
tik realısıert werden kann, geklärt werden. In einem 7zweıten Schritt wiırd das poli-
tische Leitbild des gerechten Friedens als eıne theologisch begründete Forderung
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Politik entwickelt. Der drıtte eıl behandelt die Aufgaben der Kırche 1m
Dienst Frieden. Das pOsıt1ıve, ötffentliche Urteil bezieht sıch VOT allem auf den
7zweıten Teıl, die triedensethischen Ausführungen 1im CHNSCICH Sınn.

Mich interessiert 1er VO allem der Zusammenhang zwıischen dem ersten un!
dem 7zweıten eıl Meıne These 1St, da{fß 1m ersten eıl eıne Dı1astase 7zwischen Kır-
che un Staat gezeichnet wırd Staat un Recht sınd VO Csott 1n der unerlösten,
VO der Sunde gezeichneten Welt errichtet worden, die Welt VOT dem absolu-
LEn Chaos bewahren. Das VO Christus erlöste Volk, die Kırche, bedarf keıines
Rechts mehr, da 1n ıhm dıe Süunde der Wurzel, also 1m Herzen des Menschen,
überwunden 1STt Im zweıten eıl wiırd dagegen eın komplementäres Verhältnis
VO Kırche un: Staat entworten. Staat un Recht gehören 1er wesentlich 7A08

Menschen, insotern wırd auch dıe staatliıche Ordnung VO Christus erlöst. Staat
un: Kırche diıenen beıide aut ıhre Weı1ise der Würde des Menschen.

Überspitzt tormuliert wiırd 1m erstien eıl mı1t theologischen Argumenten die
These VerLFeteN; dafß nıcht realisıerbar ISt; W as der 7weıte eıl ebentalls mı1t theo-
logischen Gründen als politische Aufgabe tormuliert: dem Leitbild des gerechten
Friedens tolgen. Nach dem erTSsSteN eıl ann näimlıch Politik nıcht mehr leisten,
als eiınen außerst brüchigen, ımmer ungerechten Gewalttrieden notdürftig un
L1LUTL befristet erhalten. Gerechten, wahren Frieden annn CS LLUT 1n der Kırche
als dem VO Christus 1818  &z gegründeten olk yeben. Daher muf{fß der 7zweıte e1l
VO  z Gerechter Friede notwendigerweıse eıne e1gene, alternatıve theologische
Grundlegung des polıtıschen Leıitbildes des gerechten Friedens nachlietern.

[Das Dokument präsentiert also 7Wel Modelle theologischer Friedensethik un
christlicher Friedensverantwortung, die sıch, w1e€e ıch meıne, wıderstreıten. Auf
diesen Betund ll ıch 1er autmerksam machen. Um 1es pomtıert herauszuar-
beıten, werde ıch redaktionelle Bearbeitungen, 1n denen F  . sıch offensichtlich

eıne Glättung bemuht hat, nıcht deutlich herausstreichen, W1€ I1a  - CS viel-
leicht könnte. Es scheınt, SO die abschliefßenden Überlegungen, da{ß 1n der katho-
ıschen Friedenslehre eiın Paradigmenstreıt herrscht, der CS verdient, 1n der Of-
tentlichkeıt VO Kırche un: Theologıe ausgetragen werden.

Kırche als Ort des wahren Friedens

Die Bischöte stellen sıch 1m EIStETEL bıblıischen 'Teıl die Aufgabe „darzulegen, W as

dıe bıblische ede VO Frieden wirklich meınt un: W1€ S1e mıt dem Rıngen {A
LGT Welt Gerechtigkeit un Frieden den Völkern verbinden IST:  D 412)
Das Zuordnungsmodell, welches S1Ee ann entwickeln, hebt Zzwel Instıtutionen
voneınander ab, dıe auf unterschiedliche We1ise dem 7Zusammenleben der Men-
schen dienen, un!: die beide ihren rsprung 1in (S6tt haben der Staat un: die Kır-
che Im ErsSstenN Abschnıitt entwickelt der Text die Stellung des Staates 1n Gott;s
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Paradıgmenstreit IN der hatholischen Friedenslehre®

Heıilshandeln der Welt Er stellt eine Art behelfsmäßige Bändigung der Süunde
durch (53Oftt dar. Daneben beginnt (30ft mı1t der Erwählung Israels se1n Heılswerk,
das sıch 1m Geschick Jesu vollendet. Hıer geht die Überwindung der Sünde

der Wurzel un damıt die Ermöglichung wahren, gewaltfreien Friedens.
Die Kırche 1St der Ort dieses Friedens.

Damıt 1St die Kulisse für dıe Frage gebaut, W as Nachfolge Christı heute bedeu-
terl. Es 1st klar, da{fß Chrısten 1ın ıhrem Umgang mıteinander den (zesetzen des Re1-
ches (sottes tolgen. Nach welchen aAxımen sollen S1e sıch aber als Staatsbürger
1mM Umgang mi1t anderen, dıe nıcht ZUT: Kırche yehören, verhalten? Haben S1e
auch jer strikten Gewaltverzicht üben? Dürten Chrısten also keine polıtische
Verantwortung übernehmen, nıcht Polizist oder Soldat werden?

Der Gewalttriede des Staates

er Grundzug, der für die unerlöste Welt kennzeichnend 1St, 1St ıhre Gewalttätig-
keıt, die „CLWAaS Mächtiges ISı da{ß S1€e den Bestand der Erde selbst in rage
stellt“ (19) Der rund für den Hang 72098 Gewalt liegt 1n der „Rıvalıtät“ der Men-
schen, WwW1€ die Genesı1ıs an Kaın und bel autfdeckt. „Das Urbild der zwischen-
menschlichen Sünde 1St also die iıchbesessene Gewalttat“ (14)

Damıt der Mensch durch seıne Gewalttätigkeit dıe Welt nıcht wiıieder 1Ns Chaos
zurückstöfßst, hat (Zoött 1m Noach-Bund das Recht den Menschen gestiftet.
Funktion des Rechts 1STt CD, durch Androhung VO Gegengewalt den Hang ZAUTT:

Gewalt bandıgen. „Gott droht mıt Sanktionen durch rechtlich geordnete (S@:
walt, die Gewalttat den Mitmenschen verhindern“ (21)

Dıieses noachitische 5System der Welterhaltung 1St aber 11UT eın notdürftiger Be-
helt Denn CS droht 1n seılıner eigenen Dynamık ständıg AUS den ugen geraten.
Das Verhältnis VO rechtsbrechender und -wahrender Gewalt 1st nämlıch 1n CZe:
tahr, sıch 1ın eıner Eskalationsdynamık wechselseıt1g hochzuschaukeln un sıch 1n
eiıner We1se schließlich entladen, 1n der dıe Grenzen 7zwischen Recht un:! {n
recht verwischen. „50 ann dıe ursprünglichste gewaltverhütende Rechtsinstitu-
t107n wıeder eiınem UÜbermaß Gewalt verkommen“ 15) Somıit wırd die
erlöste Welt als eıne „ZrausamıParadigmenstreit in der katholischen Friedenslehre?  Heilshandeln an der Welt. Er stellt eine Art behelfsmäßige Bändigung der Sünde  durch Gott dar. Daneben beginnt Gott mit der Erwählung Israels sein Heilswerk,  das sich im Geschick Jesu vollendet. Hier geht es um die Überwindung der Sünde  an der Wurzel und damit um die Ermöglichung wahren, gewaltfreien Friedens.  Die Kirche ıst der Ort dieses Friedens.  Damit ist die Kulisse für die Frage gebaut, was Nachfolge Christi heute bedeu-  tet. Es ist klar, daß Christen in ihrem Umgang miteinander den Gesetzen des Rei-  ches Gottes folgen. Nach welchen Maximen sollen sie sich aber als Staatsbürger  im Umgang mit anderen, die nicht zur Kirche gehören, verhalten? Haben sie  auch hier strikten Gewaltverzicht zu üben? Dürfen Christen also keine politische  Verantwortung übernehmen, nicht Polizist oder Soldat werden?  Der Gewaltfriede des Staates  Der Grundzug, der für die unerlöste Welt kennzeichnend ist, ist ihre Gewalttätig-  keit, die „etwas so Mächtiges ist, daß sie den Bestand der Erde selbst in Frage  stellt“ (19). Der Grund für den Hang zur Gewalt liegt in der „Rivalität“ der Men-  schen, wie die Genesis an Kain und Abel aufdeckt. „Das Urbild der zwischen-  menschlichen Sünde ist also die ichbesessene Gewalttat“ (14).  Damit der Mensch durch seine Gewalttätigkeit die Welt nicht wieder ins Chaos  zurückstößt, hat Gott im Noach-Bund das Recht unter den Menschen gestiftet.  Funktion des Rechts ist es, durch Androhung von Gegengewalt den Hang zur  Gewalt zu bändigen. „Gott droht mit Sanktionen durch rechtlich geordnete Ge-  walt, um die Gewalttat gegen den Mitmenschen zu verhindern“ (21).  Dieses noachitische System der Welterhaltung ist aber nur ein notdürftiger Be-  helf. Denn es droht in seiner eigenen Dynamik ständig aus den Fugen zu geraten.  Das Verhältnis von rechtsbrechender und -wahrender Gewalt ist nämlich in Ge-  fahr, sich in einer Eskalationsdynamik wechselseitig hochzuschaukeln und sich in  einer Weise schließlich zu entladen, in der die Grenzen zwischen Recht und Un-  recht verwischen. „So kann die ursprünglichste gewaltverhütende Rechtsinstitu-  tion wieder zu einem Übermaß an Gewalt verkommen“ (15). Somit wird die un-  erlöste Welt als eine „grausame ... Szene voller Gewalttätigkeit“ (13) gezeichnet,  die durch Recht nur notdürftig davor bewahrt bleibt, „nicht mehr ins Chaos zu-  rückzusinken“ (20).  In diesem Modell haben also Staat und Recht nur eine vorübergehende Berech-  tigung, nämlich für jene Zwischenphase, die mit dem Sündenfall beginnt und mit  der endgültigen Erlösung zu Ende geht. Recht und Staat gründen nicht in der Na-  (  tur des Menschen. Gute Menschen leben ohne Rechtsordnung im Ericden. Die  Sünde hat die Fähigkéifdes Menschen, das Gute zu tun, derart zerstört, daß die  Beziehung der Menscher? fortan durch Konflikt, Gewalt und Krieg geprägt ist.  +  0  £<‘.';  }  \  Rün d  IN  Ü v  H  A  ©&  n  TS\L  \A  175  Rr  <  A e UtOem,  ß  (n  d  X  \  !"‘(»  {  V (&Ur  e  QCLÜ-M 'r  VSzene voller Gewalttätigkeıit“ 18) gezeichnet,
die durch Recht T: notdürft1ig davor bewahrt bleıbt, „nıcht mehr 1Ns Chaos
rückzusinken“ (20)

In diesem Modell haben also Staat und Recht I11ULI eıne vorübergehende Berech-
tıgung, nämlich für Jjene Zwischenphase, die mı1t dem Sundentfall beginnt un mI1t
der endgültigen Erlösung Ende geht. Recht und Staat sründen nıcht 1n der Na-
tur des Menschen. CGsute Menschen leben_ohne Rechtsordnung 1m Frieden. Die
Süunde hat dıe Fähigkeit des Menschen, das Csute zu tun, derart zerstört, da{fß die
Beziehung der Menschen tortan durch Kontlıkt, Gewalt un: Krıeg epragt 1St
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Durch dıe Errichtung eiınes Staates wırd diıese Bezıiehungsstruktur nıcht ber-
wunden. Vielmehr kämpft der Staat SOZUSABCH den Kampf, der das OSe
nıcht besiegen, sondern 11UTr 1n Schach halten ann un: 1es auch 1Ur auf sehr fra-
oile We1se. Staat un: Recht können AAT eıne Art Waffenstillstand begründen, da
der VO ıhnen ausgeübte Zwang 11UT ein notdürftiges und unzulängliches Substi-
LULT für die moralische Gutheit des Menschen darstellt. Neben diesem Behelt
Gott seıine Erlösung 1Ns Werk, die den Hang ZAHT: Gewalt den Wurzeln heilt

Der wahre Friede der Kırche

Gott erwählt sıch Israel als se1n Volk, das Sanz auf ıh VertTIrauHEeN soll un: SEe1-
H11 Hang AAULe Gewalt überwinden annn Indem sıch das Glück Israels hell strah-
end VO Flend der Welt abhebt, geht VO ıhm eiıne ungeheure Attraktivität AUs,
die die Welt 1n ıhren annn schlägt. SIn se1ıner friedvollen Gesellschaftsgestalt
überragt CS (sc das auserwählte Volk) die zerstriıttenen Völker der Welt So fas7zı-
nıert CS S1e. Seıne Faszınatiıon S1Ce 1n Bewegung hın diesem Volk, dem
Ort Weısung erteılenden Gott un:! ZU Frieden hın“ (25)) Die Erwählung Is-
raels steht also VO Anftang 1m Dienst der Erlösung der Welt

Um den wahren Frieden realısıeren, mu{fß Israel „einen fast unendlich langen
un: leidvollen Wandlungsprozess durchmachen“ (27) Gerechter Friede zeichnet
diesen 1n TEe1 Stuten. ET beginnt beiım Sehen“ (27) Das 'olk nımmt die Allge-
SCHWart der Gewalt Eerst einmal wahr un durchbricht damıt deren ‚Verschleie-
c  rung 273 „Israel lernt dıe Gewalt erkennen und beim Namen nennen“
29) Im 7zweıten Schritt geht N u  = dıe „Denunzierung der Gewalt“ (31) Israel
realıisıert den Unrechtscharakter der Gewalt. Dıie Propheten decken „den Zusam-
menhang auf, der 7zwıischen dem Einbruch der Gewalt un dem Fehlen Von Recht
un: Gerechtigkeit besteht“ (32)

Der dritte un: „entscheidende Schritt 1n der Verwandlung der Eınstellung
Israels ZAUT: Gewalt gehört geschichtlich FAUE Erfahrung un: den Früchten des
babylonischen Exils Es 1St die Eınsicht, da{fß A besser 1St, Opfter se1n als DC-
walttätiger S1e2e1” (35) Diese Einsicht bricht sıch 1mM „Darstellungsschema VO

gewaltsamen Geschick der Propheten“ 37 Bahn Das gewaltsame Geschick VO

Menschen, die (SDft un seinem Willen ahe sınd, „dıe ARIERE) auch gesellschaft-
lıche Gewaltmechanısmen deutlich erkennen un benennen, zıehen die rregung
der Gewalttäter auf sıch un! werden 218 Sundenböcke für den Frieden des (SAan-
J1 veoptert“ (37)

Mıiıt diesem dreistufigen Weg der Gottesoffenbarung un: Identitätsfindung IS-
raels sınd dıe Parameter für die Interpretation des Christusereignisses ZESETZL.
Mıt Christus un: seinem gewaltsamen Geschick 1St (zottes Friede definıtiv un:
unüberbijetbar iın der Welt da un: steht für selne Jünger offen
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„Jesu Verwerfung, seine Passıon, se1ın gewaltsamer Tod, ann aber auch seiıne Auferweckung und
se1ne Bestätigung durch (sott sınd schon 1n seiner ursprünglichsten Verkündigung mMi1t5WE

1Ur dıe Schritften der Propheten kennt. Und damıt 1sSt5 da{fß$ 1n Israel jetzt durch das Le1i-
den des einz1ıgen wahren Gerechten Jjene triedliche Gesellschaft Gestalt gewıinnen könne, die die Wall-
tahrt der Völker Zion auslösen soll Deren 1nnn aber 1St das Ende der Kriege“ (43)

Das CC“ Volk, das Christus begründet, bıldet „keine Jenseıtige, sondern eıne
innerweltliche Stadt“ In ıhr AlßSt sıch das „Ethos der Gewaltlosigkeit“ (47) wiırk-
iıch leben Denn Gewalt 1STt überflüssıg geworden, weıl 1er „gegenseılt1ges Ver-
trauen“ herrscht. Dıie Weıisungen der Bergpredigt sınd der Geilst un:! das Gesetz,
ach dem die Bürger dieser Stadt mıteinander umgehen:

„ES handelt sıch um Grundeinstellungen tür alle Adressaten, U1n echte Weıisungen In Form VO be1i-
spiıelhaften Regeln. S1e gelten denen, die sıch als Jünger 1Ns Volk Gottes haben berufen lassen, das 1ın
Christus deftinitiv ZUur Stadt auf dem Berg geworden 1STt (vgl Mt 5) 14)Paradigmenstreit in der katholischen Friedenslehre?  „Jesu Verwerfung, seine Passion, sein gewaltsamer Tod, dann aber auch seine Auferweckung und  seine Bestätigung durch Gott sind schon in seiner ursprünglichsten Verkündigung mit angesagt, wenn  man nur die Schriften der Propheten kennt. Und damit ist angesagt, daß in Israel jetzt durch das Lei-  den des einzigen wahren Gerechten jene friedliche Gesellschaft Gestalt gewinnen könne, die die Wall-  fahrt der Völker zum Zion auslösen soll. Deren Sinn aber ist das Ende der Kriege“ (43).  Das neue Volk, das Christus begründet, bildet „keine jenseitige, sondern eine  innerweltliche Stadt“. In ihr läßt sich das „Ethos der Gewaltlosigkeit“ (47) wirk-  lich leben. Denn Gewalt ist überflüssig geworden, weil hier „gegenseitiges Ver-  trauen“ herrscht. Die Weisungen der Bergpredigt sind der Geist und das Gesetz,  nach dem die Bürger dieser Stadt miteinander umgehen:  „Es handelt sich um Grundeinstellungen für alle Adressaten, um echte Weisungen in Form von bei-  spielhaften Regeln. Sie gelten denen, die sich als Jünger ins Volk Gottes haben berufen lassen, das in  Christus definitiv zur Stadt auf dem Berg geworden ist (vgl. Mt 5, 14). ... So faszinieren sie (sc. die  Jünger) die Völker der Welt, die unter den immer wiederkehrenden Eruptionen der Gewalt stöhnen,  durch ihre Andersartigkeit und wallfahren mit ihnen zum Zion“ (46f.).  Hier gilt also die „Kirche als Ort des Friedens“ (47). Dementsprechend heißt  es dann ım dritten Teil von Gerechter Friede, in dem es um die Aufgaben der Kir-  che geht:  Die Kirche „entnimmt das Leitbild des gerechten Friedens keinem Weltbild, sie erbt es vielmehr aus  der Geschichte des Gottesvolkes und trägt es in sich in Gestalt des Urbildes Christi. Denn ‚Er ist unser  Friede‘ (Eph 2, 14). Daher versteht sie den gerechten Frieden ... nicht in erster Linie als politisches  Programm für die Gesamtgesellschaft, sondern als Geschenk des Himmels, das sich durch sie als Sa-  krament des Friedens auswirkt und so die Welt verändert.“  Der staatlichen Behelfsordnung wird also die geheilte Ordnung der Kirche, in  der gerechter Friede herrscht, gegenübergestellt. Der wahre Friede bedarf keiner  gewaltbewehrten Rechtsordnung, weil in ihm alle aus eigenem Antrieb das: Gute  tun. In der Kirche ist also das überwunden, was den Staat notwendig macht. Die  erlöste Menschheit ist nicht mehr des Staates bedürftig. Die Wirkung der Erlö-  sungsgnade bleibt in diesem Ansatz ganz auf die Kirche beschränkt. Damit ist  noch nicht die Frage behandelt, wie sich Christen gegenüber Nichtchristen zu  verhalten haben.  Die Verantwortung de_r Christen für den Frieden  Um zu erfassen, wie ın diesem Modell die Friedensverantwortung der Christen  verstanden wird, ist es zunächst notwendig, sich vor Augen zu stellen, wie hier  das Verhältnis von Kirche und Staat in dieser Weltzeit interpretiert wird. Einer-  seits besteht zwischen Kirche und Staat eine Diastase. Der Staat ıst Teil der uner-  lösten Welt, die Kirche ist der Ort der Erlösung. Sie sind gänzlich voneinander ge-  trennte Wirklichkeiten, die je eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen. Zwischen dem  13 Stimmen 219, 3  177SO taszınıeren S1e (SC die
Jünger) die Völker der Welt, die den immer wıederkehrenden Eruptionen der Gewalt stöhnen,
durch ihre Andersartigkeit und wallfahren mit ıhnen ZU Zion  CC (46 f.

Hıer oılt also dıe „Kırche als (OIrt des Friedens“ 47) Dementsprechend heißt
CS ann 1m dritten Teıl VO Gerechter Friede, 1n dem CS die Aufgaben der Kır-
che geht:

Die Kırche „entnımmt das Leitbild des gerechten Friedens keinem Weltbild, S1C erbt vielmehr A4US

der Geschichte des Gottesvolkes un! tragt 1ın sıch 1n Gestalt des Urbildes Christıi Denn ‚ET 1St uns
Friede‘ (Eph 2, 14) Daher versteht S1E den gerechten FriedenParadigmenstreit in der katholischen Friedenslehre?  „Jesu Verwerfung, seine Passion, sein gewaltsamer Tod, dann aber auch seine Auferweckung und  seine Bestätigung durch Gott sind schon in seiner ursprünglichsten Verkündigung mit angesagt, wenn  man nur die Schriften der Propheten kennt. Und damit ist angesagt, daß in Israel jetzt durch das Lei-  den des einzigen wahren Gerechten jene friedliche Gesellschaft Gestalt gewinnen könne, die die Wall-  fahrt der Völker zum Zion auslösen soll. Deren Sinn aber ist das Ende der Kriege“ (43).  Das neue Volk, das Christus begründet, bildet „keine jenseitige, sondern eine  innerweltliche Stadt“. In ihr läßt sich das „Ethos der Gewaltlosigkeit“ (47) wirk-  lich leben. Denn Gewalt ist überflüssig geworden, weil hier „gegenseitiges Ver-  trauen“ herrscht. Die Weisungen der Bergpredigt sind der Geist und das Gesetz,  nach dem die Bürger dieser Stadt miteinander umgehen:  „Es handelt sich um Grundeinstellungen für alle Adressaten, um echte Weisungen in Form von bei-  spielhaften Regeln. Sie gelten denen, die sich als Jünger ins Volk Gottes haben berufen lassen, das in  Christus definitiv zur Stadt auf dem Berg geworden ist (vgl. Mt 5, 14). ... So faszinieren sie (sc. die  Jünger) die Völker der Welt, die unter den immer wiederkehrenden Eruptionen der Gewalt stöhnen,  durch ihre Andersartigkeit und wallfahren mit ihnen zum Zion“ (46f.).  Hier gilt also die „Kirche als Ort des Friedens“ (47). Dementsprechend heißt  es dann ım dritten Teil von Gerechter Friede, in dem es um die Aufgaben der Kir-  che geht:  Die Kirche „entnimmt das Leitbild des gerechten Friedens keinem Weltbild, sie erbt es vielmehr aus  der Geschichte des Gottesvolkes und trägt es in sich in Gestalt des Urbildes Christi. Denn ‚Er ist unser  Friede‘ (Eph 2, 14). Daher versteht sie den gerechten Frieden ... nicht in erster Linie als politisches  Programm für die Gesamtgesellschaft, sondern als Geschenk des Himmels, das sich durch sie als Sa-  krament des Friedens auswirkt und so die Welt verändert.“  Der staatlichen Behelfsordnung wird also die geheilte Ordnung der Kirche, in  der gerechter Friede herrscht, gegenübergestellt. Der wahre Friede bedarf keiner  gewaltbewehrten Rechtsordnung, weil in ihm alle aus eigenem Antrieb das: Gute  tun. In der Kirche ist also das überwunden, was den Staat notwendig macht. Die  erlöste Menschheit ist nicht mehr des Staates bedürftig. Die Wirkung der Erlö-  sungsgnade bleibt in diesem Ansatz ganz auf die Kirche beschränkt. Damit ist  noch nicht die Frage behandelt, wie sich Christen gegenüber Nichtchristen zu  verhalten haben.  Die Verantwortung de_r Christen für den Frieden  Um zu erfassen, wie ın diesem Modell die Friedensverantwortung der Christen  verstanden wird, ist es zunächst notwendig, sich vor Augen zu stellen, wie hier  das Verhältnis von Kirche und Staat in dieser Weltzeit interpretiert wird. Einer-  seits besteht zwischen Kirche und Staat eine Diastase. Der Staat ıst Teil der uner-  lösten Welt, die Kirche ist der Ort der Erlösung. Sie sind gänzlich voneinander ge-  trennte Wirklichkeiten, die je eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen. Zwischen dem  13 Stimmen 219, 3  177nıcht 1n erstier Lıinıe als polıtisches
Programm für die Gesamtgesellschaft, sondern als Geschenk des Hımmaels, das sıch durch S1e als Sa-
krament des Friedens auswirkt un! dıe Welt verändert.“

Der staatlıchen Behelfsordnung wırd also dıe geheilte Ordnung der Kırche, 1n
der gerechter Friede herrscht, gegenübergestellt. Der wahre Friede bedarf keiner
gewaltbewehrten Rechtsordnung, weıl 1ın ıhm alle Aaus eigenem Antrıeb das CGute
u  =] In der Kırche 1St also das überwunden, W 4S den Staat notwendig macht. Die
erlöste Menschheit IST nıcht mehr des Staates bedürftig. Dıie Wırkung der Erlö-
sungsgnade bleibt IM diesem Ansatz ganz auf dıe Kırche beschränkt. Damıt 1St
och nıcht dıe rage behandelt, W1€e sıch Chrısten gegenüber Nıchtchristen
verhalten haben

Die Verantwortung der Chrıisten tür den Frieden

Um ertassen, W1e€e 1n diesem Modell dıe Friedensverantwortung der Christen
verstanden wiırd, 1St 6S zunächst notwendig, sıch VOT Augen stellen, W1€ 7er
das Verhältnis VO Kırche und Staat 1n dieser Weltzeit interpretiert wırd Eıner-
se1Its besteht zwıschen Kırche und Staat eıne Idıastase. Der Staat 1St eıl der unNner-

lösten Welt, die Kirche 1St der Ort der Erlösung. S1e sınd ganzlıch voneınander C
rennte Wırklichkeiten, dıe Je eiıgenen Gesetzmäßßigkeiten tolgen. Zwischen dem
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kirchlichen Auftrag, den wahren, gewaltfreien Frieden 7A8 realiısıeren un:! 1n dıe
Welt bringen, un dem staatlıchen Atttrag, den Einbruch des Chaos gewaltsam

verhindern, oibt CS keıne Schnittlinie. Andererseıts sınd Kırche un! Staat VeCI-

mischte Wırklichkeıiten, insotern die Dıastase nıcht 7zonal A verstehen ISt: Kırche
un: Staat ex1istieren vielmehr gleichen OUrt, weıl „sıch die Weltkirche n1e 1n
eiınem eigenen Land befindet“ (55); sondern ber die Völker ZersStreut 1St

Das Problem besteht 1U darın, da{fß Kırche un Staat nıcht fredlich-schiedlich
koexistieren können. DDer wahre Friede 1St vielmehr darauf angelegt, sıch Uu-

breıiten un das Reich der Sünde un damıt auch den Staat zurückzudrängen. Da-
mMiı1t tinden sıch die Chrıisten also 1ın eıner „hochgespannten Sıtuation“ VO  Z „ Nhit:
LEn 1n dem Frieden,Gerhard Beestermöller  kirchlichen Auftrag, den wahren, gewaltfreien Frieden zu realisieren und so ın die  Welt zu bringen, und dem staatlichen Auftrag, den Einbruch des Chaos gewaltsam  zu verhindern, gibt es keine Schnittlinie. Andererseits sind Kirche und Staat ver-  mischte Wirklichkeiten, insofern die Diastase nicht zonal zu verstehen ist. Kirche  und Staat existieren vielmehr am gleichen Ort, weil „sich die Weltkirche nie in  einem eigenen Land befindet“ (55), sondern über die Völker zerstreut ist.  Das Problem besteht nun darin, daß Kirche und Staat nicht friedlich-schiedlich  koexistieren können. Der wahre Friede ist vielmehr darauf angelegt, sich auszu-  breiten und das Reich der Sünde und damit auch den Staat zurückzudrängen. Da-  mit finden sich die Christen also in einer „hochgespannten Situation“ vor. „Mit-  ten in dem Frieden, wo ... Gewalt durch eine ihrerseits gewaltbewehrte Rechts-  ordnung verhindert wird, beginnt der größere, von Gott eigentlich gewollte  Friede, Fuß zu fassen“ (51). Folgt hieraus, daß Christen in ihrem Umgang mit der  Welt immer den Weg der Kreuzesnachfolge zu gehen haben, also grundsätzlich  und ausnahmslos unter Verzicht auf jede Gegengewalt die Welt an sich austoben  lassen und so in die „Verfolgung als bittere Frucht des Friedens“ (47) beißen müs-  sen? Der Text verneint dies.  Es ist nämlich keineswegs gewiß, daß die Kreuzesnachfolge auf Seiten des Un-  rechtstäters Umkehr bewirkt. Denn „der Friede muß in Freiheit angenommen  werden“ (51). Die Reaktionen auf das Angebot wahren Friedens bleiben gespal-  ten. „Der eine läßt sich faszinıeren, der andere bekommt Angst vor dem Wagnis  des Vertrauens oder lehnt gar das Ungewohnte mit Leidenschaft ab“ (50). Daher  ist das System der gewaltbewehrten Rechtssicherung, durch das die Welt vor ıh-  rer Selbstzerstörung bewahrt bleibt, weiterhin unverzichtbar und deren Auf-  rechterhaltung eine Aufgabe, an der Christen mitzuwirken haben. Sie müssen  „in ihrem Beten und Tun um den allen insgesamt möglichen Frieden bemüht  sein‘ (55):  Der Kreislauf der Gewalt und das Ethos Jesu  Diese Analyse der christlichen Existenz führt zu einem weiteren Problem. Kein  Mensch kann nämlich im voraus wissen, ob in einer gegebenen Situation die Pra-  xis der Gewaltlosigkeit beim anderen Umkehr auslösen wird, also geboten wäre,  oder ob der andere im Bösen verstockt bleiben wird, also die Praxis der gewalt-  samen Gewaltbändigung angezeigt wäre. Die Umkehr eines Menschen ist näm-  lich ein gottgewirktes Wunder, das sich dem rationalen Folgenkalkül entzieht:  „Der Friede des messianischen Gottesvolkes setzt das Wunder voraus, daß Men-  schen Gott und einander vorbehaltlos vertrauen und deswegen völlig auf Gewalt  verzichten können“ (56; vgl. 35). Wie sollen Christen dann entscheiden können,  wann sie wie handeln sollen?  178Gewalt durch eıne ıhrerseıts gewaltbewehrte Rechts-
ordnung verhindert wırd, beginnt der oröfßere, VO (SOtt eigentlich gewollte
Friede, Fu{ß fassen“ (51) Folgt hıeraus, da{ß Christen 1n ıhrem Umgang mı1t der
Welt ımmer den Weg der Kreuzesnachtfolge gehen haben, also grundsätzlıch
unı ausnahmslos Verzicht auf jede Gegengewalt die Welt sıch austoben
lassen un!: 1n die „Verfolgung als bıttere Frucht des Friedens“ (47) beißen mMUS-
sen” Der Text verneınt 1es

Es 1St nämlich keineswegs vewi(5, da die Kreuzesnachfolge auf Seıten des Un:
rechtstäters Umkehr bewirkt. IDenn „der Friede mu{ 1n Freiheıit ANSCHOININECL
werden“ (51) Die Reaktionen auf das Angebot wahren Friedens bleiben gespal-
oa  S ‚ Der eıne Alßt sıch faszınıeren, der andere bekommt Angst VOI: dem Wagnıs
des Vertrauens oder lehnt gal das Ungewohnte MmMI1t Leidenschaft ab CC (50) Daher
1St das System der gewaltbewehrten Rechtssicherung, durch das die Welt VOL ıh-
TEGET Selbstzerstörung bewahrt bleıbt, weıterhin unverzıchtbar un! deren Auf-
rechterhaltung eıne Aufgabe, der Christen mıtzuwıirken haben Sıe mussen
AIn ıhrem Beten un: TIun den allen insgesamt möglichen Frieden bemüht
seın“ (55)

Der Kreislauf der Gewalt un: das Ethos Jesu

Idiese Analyse der christlichen Exıstenz führt eiınem weıteren Problem. Keın
Mensch ANN nämlich 1m VOTAaUS wıssen, ob 1ın eıner gegebenen Sıtuation dıe Pra-
X1S der Gewaltlosigkeit beıim anderen Umkehr auslösen wiırd, also geboten WAre;
der ob der andere 1m Bosen verstockt bleiben wırd, also die Praxıs der gewalt-

Gewaltbändigung angezeıgt ware. Dıie Umkehr eınes Menschen 1ST nam-
ıch C1N vottgewirktes Wunder, das sıch dem ratiıonalen Folgenkalkül entzieht:
„Der Friede des mess1anıschen Gottesvolkes das Wunder VOTIAaUSsS, da{fß Men-
schen (Sötf un einander vorbehaltlos Vertrakuen un: deswegen völlig auf Gewalt
verzichten können“ 565 vgl 35) Wıe sollen Christen dann entscheıiden können,
W annn S1e W1€ handeln sollen?
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Paradıgmenstreit IN der katholischen Friedenslehre?

Auft diese Frage o1bt Gerechter Friede eıne Antwort, die ıhrer systematı-
schen Bedeutung 1er ın BaNzZCI Länge zıtlert werden soll

„Alle Völker der Welt kennen ‚ARbün ein dSystem der Friedenssicherung, das die Gewalt durch Andro-
hung VO Gegengewalt bändıgen MU: und ann ständıg 1n selne eigene Krise gerat. Als Jesus verhaftet
wiırd, oreift eiıner seiner Jünger (nach dem Johannesevangelium WTr Petrus selbst) um Schwerrt. Er
hat nıcht verstanden, OT U Jesus geht Jesus mu{fß ıhm ‚Steck eın Schwert 1n dıe Scheide.
DDenn alle, die ZUu Schwert ogreıiten, werden durch das Schwert umkommen‘ (Mt Z6% 52)

Die nNntwort Jesu 1st nıcht 1L1UT eine augenblickliche Handlungsanweisung. Mıt seiner Begründung
charakterisıert sehr grundsätzlıch das enk- und Handlungssystem, AaUus dem heraus Petrus reaglert
hat. Es bleibt eın 5ystem des Kreislaufs der Gewalt, auch WCI11 innerhalb dieses Systems thisch
geboten Ist, einem Unrecht Angegriffenen solidarısch 7008 Hılfe eılen. och Jesus macht deut-
lıch, da{iß die Bereıitschaft, Gewalt leber erdulden als auszuüben, nıcht grundsätzlıich 4AaUSs Ausdruck
mangelnder Solidarität MI1t Unrecht Angegriffenen verstehen ISt. Vielmehr ann wahre Solidarıi-
tat gerade in der Bereitschaft bestehen, das Schicksal des anderen dort, NLA  S& ıhm nıcht mehr ir
\WZA helfen Rann, wen1gstens teilen. Zugleich tragt dieses Ethos A0 be1, die Logıik der Gewalt
nıcht 1L1UT einzudämmen, sondern S1Ce 1ın einer entscheidenden Sıtuation 7 überwinden“ 44)

Dıi1e Antwort auft die rage, welchem Handlungsmuster, dem noachı:tischen
oder dem messı1anıschen, 1ın eıner konkreten Sıtuation tolgen 1St, wiırd indirekt
1m vorletzten Satz gegeben. Die Stunde des Ethos der Gewaltlosigkeit
schlägt, WEn =) dem Opfter VO Unrecht „nıcht mehr wırksam helten annn  D
Wenn INa  =) also dem Opfter helfen kann, hat I11all Jes u  3 Allerdings 1St die 1n
diesem Abschnuitt vorgetragene Argumentatıon nıcht leicht nachvollziehbar.

Der Tlext baut zunächst mı1t dramatischen Worten einen Gegensatz zwiıischen
dem noachıiıtischen System und dessen mess1anıscher Alternative aut. Auft der e1-
Nnen Selite steht der „Kreıislauf der Gewalt“, ein „System der Friedenssicherung,
das die Gewalt durch Androhung VOIl Gegengewalt bändigen mMuUu un:! aMn
ständıg 1n selne eigene Krise gerdt . Auf der anderen Selte steht das „‚Ethos“ Jesu,
die „wahre Solıdarıtät“, die „dıe Logik der GewaltParadigmenstreit in der katholischen Friedenslehre?  Auf diese Frage gibt Gerechter Friede eine Antwort, die wegen ihrer systemati-  schen Bedeutung hier in ganzer Länge zitiert werden soll:  „Alle Völker der Welt kennen nur ein System der Friedenssicherung, das die Gewalt durch Andro-  hung von Gegengewalt bändigen muß und dann ständig in seine eigene Krise gerät. Als Jesus verhaftet  wird, greift einer seiner Jünger (nach dem Johannesevangelium war es Petrus selbst) zum Schwert. Er  hat nicht verstanden, worum es Jesus geht. Jesus muß ihm sagen: ‚Steck dein Schwert in die Scheide.  Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen‘ (Mt 26, 52).  Die Antwort Jesu ist nicht nur eine augenblickliche Handlungsanweisung. Mit seiner Begründung  charakterisiert er sehr grundsätzlich das Denk- und Handlungssystem, aus dem heraus Petrus reagiert  hat. Es bleibt ein System des Kreislaufs der Gewalt, auch wenn es innerhalb dieses Systems ethisch  geboten ist, einem zu Unrecht Angegriffenen solidarisch zur Hilfe zu eilen. Doch Jesus macht deut-  lich, daß die Bereitschaft, Gewalt lieber zu erdulden als auszuüben, nicht grundsätzlich aus Ausdruck  mangelnder Solidarität mit zu Unrecht Angegriffenen zu verstehen ist. Vielmehr kann wahre Solidari-  tät gerade in der Bereitschaft bestehen, das Schicksal des anderen dort, wo man ihm nicht mehr wirk-  sam helfen kann, wenigstens zu teilen. Zugleich trägt dieses Ethos dazu bei, die Logik der Gewalt  nicht nur einzudämmen, sondern sie in einer entscheidenden Situation zu überwinden“ (44).  Die Antwort auf die Frage, welchem Handlungsmuster, dem noachitischen  oder dem messianischen, in einer konkreten Situation zu folgen ist, wird indirekt  ım vorletzten Satz gegeben. Die Stunde des neuen Ethos der Gewaltlosigkeit  schlägt, wenn man dem Opfer von Unrecht „nicht mehr wirksam helfen kann“.  Wenn man also dem Opfer helfen kann, hat man dies zu tun. Allerdings ist die in  diesem Abschnitt vorgetragene Argumentation nicht leicht nachvollziehbar.  Der Text baut zunächst mit dramatischen Worten einen Gegensatz zwischen  dem noachitischen System und dessen messianischer Alternative auf. Auf der ei-  nen Seite steht der „Kreislauf der Gewalt“, ein „System der Friedenssicherung,  das die Gewalt durch Androhung von Gegengewalt bändigen muß und dann  ständig ın seine eigene Krise gerät“. Auf der anderen Seite steht das „Ethos“ Jesu,  die „wahre Solidarität“, die „die Logik der Gewalt ... überwindet“. Worin soll  aber die Überwindung der Gewaltlogik bestehen? Während man im System der  gewaltbewehrten Rechtssicherung auch dann zur Gewalt zu greifen habe, wenn  diese keine Aussicht auf Erfolg hat, würde das Ethos Jesu darın kulminieren, in  derartigen Situationen das Schicksal des Opfers gewaltlos zu teilen.  Der hier konstruierte Gegensatz basiert auf der problematischen Behauptung,  es sei im System der zwangsbewehrten Rechtswahrung „ethisch geboten“, Ge-  walt auszuüben, wenn diese voraussehbar erfolglos seın würde. Welchen Sinn  sollte es haben, das Übel der ungerechten Gewaltausübung um die Übel, die eine  erfolglose Gegenwehr anrichten sollte, noch zu vermehren? Gerade die Logik  zwangsbewehrten Rechts verbietet den sinnlosen Einsatz von Gewalt. Das Krite-  rium der Erfolgswahrscheinlichkeit ist daher tief in der Tradition des „gerechten  Kriegs“ verankert.  Die Logik des Rechts wird also in Wirklichkeit durch das neue, messianische  Ethos gar nicht ersetzt. Das Gegensatzproblem zwischen den Imperativen einer  13  179überwindet“. Worın soll
1aber die Überwindung der Gewaltlogik bestehen? Wiährend I1la  e 1m 5System der
gewaltbewehrten Rechtssicherung auch dann ZUTF Gewalt oreiten habe, WE

diese keine Aussıcht auf Erfolg hat, würde das Ethos Jesu darın kulminıieren, 1n
derartigen Sıtuationen das Schicksal des Opfers gewaltlos teilen.

Der 1er konstrulerte Gegensatz basıert auf der problematıschen Behauptung,
Gs sSe1 1m System der zwangsbewehrten Rechtswahrung „ethısch geboten“, Ge-
walt auszuüben, WE diese voraussehbar ertolglos seın würde Welchen Sınn
sollte CS haben, das be] der ungerechten Gewaltausübung die Übel, die eıne
ertolglose Gegenwehr anrıchten sollte, och vermehren? Gerade die Logık
zwangsbewehrten Rechts verbiletet den sinnlosen Eınsatz VO Gewalt. Das Kriıte-
rıum der Erfolgswahrscheinlichkeıit 1Sst daher tief 1n der TIradıtion des „gerechten
Kriegs“ verankert.

Di1e Logık des Rechts wırd also 1n Wirklichkeit durch das HU, mess1ianısche
Ethos Sal nıcht ETSGCEZE Das Gegensatzproblem 7zwischen den Imperatıven eıner
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gewaltbewehrten Rechtsdurchsetzung un dem Ethos der Gewaltlosigkeıit wırd
vielmehr spannungsfreı aufgelöst. er Kontlıkt, entweder durch Gegengewalt das
noachistische 5System aufrechtzuerhalten oder durch Gewaltlosigkeit auf die Aus-

breitung des Reiches (sottes hoffen, 1St ZUgUNSICH des noachıistischen 5Systems
entschieden. Dort, m1t Gewalt Recht gewahrt werden kann, 1St 1€eSs u  =)

Die Logık der Gewalt wırd also nıcht dadurch überwunden, da S1Ce aufgebro-
chen wiıird Di1e gewaltlose Ausbreıitung des wahren Friedens wiırd vielmehr auf
jenen Bereich beschränkt, eiıne gewaltbewehrte Rechtswahrung nıcht mehr
möglich 1St Der Christ soll sıch dem Opfter, das Ianl nıcht mehr schützen kann,
beigesellen. Indem sıch auf diese Weise dıe Gewalt austoben und VO der Wurzel
her überwunden werden kann, besteht die Hoffnung, da{ß der Kreislauf VO (Ze
walt un Gegengewalt ErKstı Sal nıcht ausgelöst wırd

Überwindung der Gewalt

Es besteht also eıne Spannung 7zwischen dem Antagonısmus, den Gerechter
Friede zunächst „wıischen dem noachistischen 5System und dessen mess1ianıscher
Überwindung aufbaut, un der sıch dann ın eıne HÜr diese Weltzeıt friedlich-
schiedlichen Koexıistenz auflöst. Dieses Problem oreift weıt ber dıe zıtlerte
Nummer 44 hınaus. Der Text ebt VO der Kulisse eiınes Kampftes des A S
waltfreien Lichtes die gewalttätige Finsternis: „Der entscheidende Schritt
1n der Verwandlung der Einstellung Israels ZUr GCawalt® besteht 1n der „Einsıcht,
da{fß 6S besser ST Opfter se1ın als gewalttätiger Sıeger. S1e erweıtert sıch in dıe
Eınsıcht, da{ß jener Friede, der den gewaltabgestützten un ımmer wieder getähr-
deten Frieden uUuNserer Welt übertrifft, LLUT VAS den Opftern, n1ıe VO den Sı1egern
her entstehen anl  C (35) Diese Einsiıchten lassen sıch nıcht mi1t der Forderung
harmonısıeren, Oort dem Recht ZUuU Sıeg verhelfen, dıes 11UT möglich 1St

Eın Exeget würde angesichts eiınes derartıgen Betundes vielleicht die rage
stellen, ob 111}  3 nıcht mıiı1t Einschüben eıner spateren Redaktion rechnen musse.
(3anz anders lıest sıch nämlıch die Nummer 44, WE 111all die Einschränkung
AdOrt, I1a  — ıhm nıcht mehr wırksam helten annn  CC herausnımmt. Dann
könnte I11Lall den Abschnuitt 1n sıch un 1m (zesamt der biblisch-theologischen
Grundlegung VO Gerechter Friede stımm1g lesen. [)as eCuEe” Ethos der Gewaltlo-
sıgkeıt würde die Stelle der „Logık der Gewalt“ FreienNn un S1Ee überwinden.
uch ware ann verständlıch, legıtımer Gewaltverzicht nıcht, W1e€ dies 1n
der katholischen Friedenslehre tradıtionellerweıse geschieht, Notwehr-, SO11-

ern Nothilfe-Paradıgma eingeführt wiırd Indem der 'Text auf dıe Nothilte
rekurrıert, ann LLLall VO eıner alternatıyven Logik des Gewaltverzichts der
der Gewalt sprechen.

Wenn I1a  - die Einschränkung herausstreichen würde, würde der Text ZW arlr ın
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sıch rund, aber würde aAußerst schwier1g, eınen Grund dafür anzugeben,
eın Christ, der Christus mi1t SaNZCI Radıkalıtät nachfolgen will, och als Politiker,
Soldat oder Polizist der Aufrechterhaltung des „Kreıislauts der Gewalt“ mMI1t-
wırken annn hne diese Eınschränkung würde Gerechter Friede nıcht DESRE 7Wwel
alternative Modelle theologischer Friedensethik vorstellen, sondern auch eth1-
schen Forderungen gelangen, die mıteinander 1m Konflikt stehen.

Zusammentassend ZEeSaAQLT 1St der Christ also sowohl A aufgefordert, all der
Aufrechterhaltung der staatlıchen Gewaltordnung mıtzuwirken als auch deren
Überwindung. Zwischen diesen beiden Normvorgaben besteht eın Konftlıikt, 1N-
sotern der Christ der Aufrechterhaltung des Rechts solange mıtzuwırken hat,
als dies erfolgversprechend möglıch ISt TSt dies nıcht mehr möglıch 1St, 1St
aufgefordert, 1n gewaltloser Christusnachfolge das Schicksal der Opfter teılen,
1n der Hoffnung, aut diese We1se die innere Dynamık des Kreislaufs der Gewalt
autfzuhalten. Damıt ertafst die Christusnachfolge als solche 1L1UT eınen Teıl der Ex1-

des Christen. Politische Verantwortung gehört nıcht SWADE Dıies sıeht der
zweıte Teıl VO Gerechter Friede aber ganz anders.

I1 Politik als (OIrt des gerechten Friedens

er zweıte Teıl VO Gerechter Friede behandelt „Elemente innerstaatlicher und
internationaler Friedenstfähigkeit“ und MI1t einer theologischen Begrün-
dung des polıtischen Leıitbildes elnes verechten Friedens. Dıie Posıtıiıon, die (S@e-
rechter Friede jer vertritt, ann Ianl paraphrasıeren: 1iıne Politik, dıe sıch
Leıitbild des gerechten Friedens ausrıichtet, partızıpılert aln Heıilswerk Jesu Christı.
Der Christ, der sıch für sS1e einsetzt, tolgt darın Christus ach Diese These Aflt
sıch 1ın tünf Schritten rekonstruleren.

Die Verpflichtung der Polıitik auf das Leitbild des gerechten Friedens. Auf-
yabe des Staates 1STt C3I, TÜr menschenwürdıge Verhältnisse sorgen” 57) [)as
„Leıtbild des gerechten Friedens“ übersetzt diese Aufgabe iın eıne normatıve,
handlungsleitende Perspektive für politisches Handeln. Diese Alßt sıch m1t „Ar-
gumenten“ der „allen Menschen yemeınsamen Vernunftt“ 5/) gul begründen:

41 Das Leitbild des gerechten Friedens beruht auf einer etzten Endes ZAaI1LZ eintachen Einsıicht: Eıne
Welt, 1n der den meılsten Menschen vorenthalten wiırd, W Aas eiIn menschenwürdiges Leben ausmacht, 1St
nıcht zukunftsfähig. S1ie steckt auch ann voller Gewalt, WEn keinen Krıeg oibt  < (59)

Die theologische Vertiefung des Leitbildes des gerechten Friedens. In der Per-
spektive der Theologie vewınnen die enschenwürde un der Eınsatz tür LEN-

schenwürdıge Verhältnisse eıne Tiefendimension, die sS1e 1m Vernunftdiskurs
nıcht besitzen. Als moralısches Subjekt 1St „der Mensch als (sottes Ebenbild gC-
schaffen“. Diese moralısche Subjekthaftigkeit 1St durch den Sundentall nıcht
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gänzlıch zerstort un durch dıe Erlösungsgnade gestärkt worden, da{fß S UEOLZ
‚der Gebrochenheit menschlicher Ex1istenzGerhard Beestermöller  gänzlich zerstört und durch die Erlösungsgnade gestärkt worden, so daß „trotz  ‚der Gebrochenheit menschlicher Existenz ... dem von Gott berufenen Menschen  mit der Schöpfung wie mit der Erlösung die Fähigkeit zu einer verantwortlichen  Gestaltung der Welt geschenkt‘ ist (Für eine Zukunft in Solidarität und Gerech-  tigkeit 95) (58).  3. Die Kirche als Anwalt des gerechten Friedens. Weil im Zentrum von Schöp-  fung und Erlösung die Würde des Menschen steht, kann Kirche nicht gegenüber  Verhältnissen gleichgültig sein, die die Würde des Menschen verletzen. So ent-  spricht es ihrem ureigenen Anliegen, als Anwalt eines gerechten Friedens im öf-  fentlichen Diskurs aufzutreten. Daher „irrt ..., wer meint, die Kirche sei um so  näher bei ihrer Sache, je weiter sie sich von der Politik entferne“ (59).  4. Der Einsatz für menschenwürdige Verhältnisse als Kampf gegen die Macht  der Sünde. Die letzte Ursache für Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg ist die  Sünde als Abwendung des Menschen von Gott. Die Sünde vergiftet nicht nur das  Herz des einzelnen und sein unmittelbares Beziehungsfeld, sondern untergräbt  auch „das Mühen um soziale Reform, friedlichen Ausgleich und Versöhnung. Zu-  dem findet“ sie „fortwährend neue Nahrung in den konkreten Verhältnissen, ın  denen Menschen leben“ (60). Damit schafft sich die Sünde jene Verhältnisse, un-  ter denen sie sich ständig weiterzeugt. Sie „findet ... fortwährend neue Nahrung  in den konkreten Verhältnissen, in denen Menschen leben“ (60).  Wenn man also die Macht der Sünde überwinden, aus dem Teufelskreis von  Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg ausbrechen will, muß man die „tieferliegen-  den Ursachen ... bekämpfen. Aus der Perspektive des gerechten Friedens bedeu-  tet das, durch eine Politik der Gewaltvorbeugung Gewaltverhältnisse auszutrock-  nen, die stets neue Gewalt provozieren und produzieren“ (60). Wesentliches Ele-  ment einer derartigen Politik ist die Stärkung einer Rechtsordnung. Denn Recht  tritt an die Stelle der eigenmächtigen, gewaltbewehrten Rechtsdurchsetzung, in-  dem es „institutionelle Formen der gewaltfreien Konfliktregelung“ (84) bereit-  stellt. Eine Politik, die sich am Leitbild des gerechten Frieden ausrichtet, partizi-  piert also an der Ausbreitung des Reiches Gottes.  5. Der Dienst am gerechten Frieden als Nachfolge Christi. Wer sich als Christ in  den Dienst des gerechten Friedens stellt, handelt aus dem Geist der Gewaltfrei-  heit der Bergpredigt:  „Der Geist der Gewaltfreiheit bewahrt uns davor, daß wir die Allgegenwärtigkeit der Gewalt ein-  fach hinnehmen, uns gar an Gewalt als Mittel der Konfliktaustragung gewöhnen. Er hält die Erinne-  rung daran wach, daß uns in der biblischen Botschaft, in der Nachfolge Jesu ein Weg erschlossen ist,  auf dem wir auch mitten in einer gewaltdurchwirkten Welt den Teufelskreis der Gewalt durchbrechen,  ihre verhängnisvolle Logik überwinden können. ... Nach unserem Verständnis bildet deshalb der  Geist der Gewaltfreiheit eine unersetzliche Quelle der Inspiration für politische, soziale und wirt-  schaftliche Programme, die wahrhaft der Förderung des Friedens dienen“ (69).  Dies gilt auch dann, wenn die Politik der Gewaltvorbeugung scheitert. Wenn  182dem VOIN (SOfT berufenen Menschen
mMI1t der Schöpfung WwW1€ mı1t der Erlösung die Fähigkeıt einer verantwortlichen
Gestaltung der Welt geschenkt‘ 1STt (Für eıne Zukunft 1n Solidarıtät un Gerech-
tigkeıt, 95)“ (58)

Die Kiırche als Anwalt des gerechten Friedens. Weil 1mM Zentrum VO Schöp-
tung un Erlösung die Würde des Menschen steht, ann Kırche nıcht gegenüber
Verhältnissen gleichgültig se1n, die die Würde des Menschen verletzen. SO EeNL-

spricht CS iıhrem ureigenen Anlıegen, als Anwalt eines gerechten Friedens 1m Öt-
tentlichen Dıiskurs aufzutreten. Daher UE WeT meınt, dıe Kırche se1
niher be] ihrer Sache, Je weıter sS1e sıch VO der Politik entterne“ (59)

Der Fınsatz für menschenwürdıge Verhältnisse als Kampf dıie Macht
der Sünde Die letzte Ursache für Ungerechtigkeıt, Gewalt un Krıeg 1St die
Sünde als Abwendung des Menschen VO (5Oft. Die Süunde vergiftet nıcht 1L1UT das
Herz des einzelnen und se1n unmıttelbares Beziehungsteld, sondern untergräbt
auch „das Mühen soz1ıale Reform, ftriedlichen Ausgleich un! Versöhnung. SA
dem tindet“ s1e „tortwährend CC Nahrung 1ın den konkreten Verhältnissen, 1n
denen Menschen leben  C (60) Damıt schafft sıch die Sünde Jene Verhältnisse,
Ler denen S1Ce siıch ständı1g weıterzeugt. S1e „findetGerhard Beestermöller  gänzlich zerstört und durch die Erlösungsgnade gestärkt worden, so daß „trotz  ‚der Gebrochenheit menschlicher Existenz ... dem von Gott berufenen Menschen  mit der Schöpfung wie mit der Erlösung die Fähigkeit zu einer verantwortlichen  Gestaltung der Welt geschenkt‘ ist (Für eine Zukunft in Solidarität und Gerech-  tigkeit 95) (58).  3. Die Kirche als Anwalt des gerechten Friedens. Weil im Zentrum von Schöp-  fung und Erlösung die Würde des Menschen steht, kann Kirche nicht gegenüber  Verhältnissen gleichgültig sein, die die Würde des Menschen verletzen. So ent-  spricht es ihrem ureigenen Anliegen, als Anwalt eines gerechten Friedens im öf-  fentlichen Diskurs aufzutreten. Daher „irrt ..., wer meint, die Kirche sei um so  näher bei ihrer Sache, je weiter sie sich von der Politik entferne“ (59).  4. Der Einsatz für menschenwürdige Verhältnisse als Kampf gegen die Macht  der Sünde. Die letzte Ursache für Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg ist die  Sünde als Abwendung des Menschen von Gott. Die Sünde vergiftet nicht nur das  Herz des einzelnen und sein unmittelbares Beziehungsfeld, sondern untergräbt  auch „das Mühen um soziale Reform, friedlichen Ausgleich und Versöhnung. Zu-  dem findet“ sie „fortwährend neue Nahrung in den konkreten Verhältnissen, ın  denen Menschen leben“ (60). Damit schafft sich die Sünde jene Verhältnisse, un-  ter denen sie sich ständig weiterzeugt. Sie „findet ... fortwährend neue Nahrung  in den konkreten Verhältnissen, in denen Menschen leben“ (60).  Wenn man also die Macht der Sünde überwinden, aus dem Teufelskreis von  Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg ausbrechen will, muß man die „tieferliegen-  den Ursachen ... bekämpfen. Aus der Perspektive des gerechten Friedens bedeu-  tet das, durch eine Politik der Gewaltvorbeugung Gewaltverhältnisse auszutrock-  nen, die stets neue Gewalt provozieren und produzieren“ (60). Wesentliches Ele-  ment einer derartigen Politik ist die Stärkung einer Rechtsordnung. Denn Recht  tritt an die Stelle der eigenmächtigen, gewaltbewehrten Rechtsdurchsetzung, in-  dem es „institutionelle Formen der gewaltfreien Konfliktregelung“ (84) bereit-  stellt. Eine Politik, die sich am Leitbild des gerechten Frieden ausrichtet, partizi-  piert also an der Ausbreitung des Reiches Gottes.  5. Der Dienst am gerechten Frieden als Nachfolge Christi. Wer sich als Christ in  den Dienst des gerechten Friedens stellt, handelt aus dem Geist der Gewaltfrei-  heit der Bergpredigt:  „Der Geist der Gewaltfreiheit bewahrt uns davor, daß wir die Allgegenwärtigkeit der Gewalt ein-  fach hinnehmen, uns gar an Gewalt als Mittel der Konfliktaustragung gewöhnen. Er hält die Erinne-  rung daran wach, daß uns in der biblischen Botschaft, in der Nachfolge Jesu ein Weg erschlossen ist,  auf dem wir auch mitten in einer gewaltdurchwirkten Welt den Teufelskreis der Gewalt durchbrechen,  ihre verhängnisvolle Logik überwinden können. ... Nach unserem Verständnis bildet deshalb der  Geist der Gewaltfreiheit eine unersetzliche Quelle der Inspiration für politische, soziale und wirt-  schaftliche Programme, die wahrhaft der Förderung des Friedens dienen“ (69).  Dies gilt auch dann, wenn die Politik der Gewaltvorbeugung scheitert. Wenn  182tortwährend CUu«C Nahrung
1n den konkreten Verhältnissen, 1n denen Menschen leben (60)

Wenn I1Lall also dıe Macht der Sünde überwinden, AaUS$S dem Teutelskreis VO

Ungerechtigkeit, Gewalt un Krıeg ausbrechen will, mu{ 3803  e die „tieferliegen-
den UrsachenGerhard Beestermöller  gänzlich zerstört und durch die Erlösungsgnade gestärkt worden, so daß „trotz  ‚der Gebrochenheit menschlicher Existenz ... dem von Gott berufenen Menschen  mit der Schöpfung wie mit der Erlösung die Fähigkeit zu einer verantwortlichen  Gestaltung der Welt geschenkt‘ ist (Für eine Zukunft in Solidarität und Gerech-  tigkeit 95) (58).  3. Die Kirche als Anwalt des gerechten Friedens. Weil im Zentrum von Schöp-  fung und Erlösung die Würde des Menschen steht, kann Kirche nicht gegenüber  Verhältnissen gleichgültig sein, die die Würde des Menschen verletzen. So ent-  spricht es ihrem ureigenen Anliegen, als Anwalt eines gerechten Friedens im öf-  fentlichen Diskurs aufzutreten. Daher „irrt ..., wer meint, die Kirche sei um so  näher bei ihrer Sache, je weiter sie sich von der Politik entferne“ (59).  4. Der Einsatz für menschenwürdige Verhältnisse als Kampf gegen die Macht  der Sünde. Die letzte Ursache für Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg ist die  Sünde als Abwendung des Menschen von Gott. Die Sünde vergiftet nicht nur das  Herz des einzelnen und sein unmittelbares Beziehungsfeld, sondern untergräbt  auch „das Mühen um soziale Reform, friedlichen Ausgleich und Versöhnung. Zu-  dem findet“ sie „fortwährend neue Nahrung in den konkreten Verhältnissen, ın  denen Menschen leben“ (60). Damit schafft sich die Sünde jene Verhältnisse, un-  ter denen sie sich ständig weiterzeugt. Sie „findet ... fortwährend neue Nahrung  in den konkreten Verhältnissen, in denen Menschen leben“ (60).  Wenn man also die Macht der Sünde überwinden, aus dem Teufelskreis von  Ungerechtigkeit, Gewalt und Krieg ausbrechen will, muß man die „tieferliegen-  den Ursachen ... bekämpfen. Aus der Perspektive des gerechten Friedens bedeu-  tet das, durch eine Politik der Gewaltvorbeugung Gewaltverhältnisse auszutrock-  nen, die stets neue Gewalt provozieren und produzieren“ (60). Wesentliches Ele-  ment einer derartigen Politik ist die Stärkung einer Rechtsordnung. Denn Recht  tritt an die Stelle der eigenmächtigen, gewaltbewehrten Rechtsdurchsetzung, in-  dem es „institutionelle Formen der gewaltfreien Konfliktregelung“ (84) bereit-  stellt. Eine Politik, die sich am Leitbild des gerechten Frieden ausrichtet, partizi-  piert also an der Ausbreitung des Reiches Gottes.  5. Der Dienst am gerechten Frieden als Nachfolge Christi. Wer sich als Christ in  den Dienst des gerechten Friedens stellt, handelt aus dem Geist der Gewaltfrei-  heit der Bergpredigt:  „Der Geist der Gewaltfreiheit bewahrt uns davor, daß wir die Allgegenwärtigkeit der Gewalt ein-  fach hinnehmen, uns gar an Gewalt als Mittel der Konfliktaustragung gewöhnen. Er hält die Erinne-  rung daran wach, daß uns in der biblischen Botschaft, in der Nachfolge Jesu ein Weg erschlossen ist,  auf dem wir auch mitten in einer gewaltdurchwirkten Welt den Teufelskreis der Gewalt durchbrechen,  ihre verhängnisvolle Logik überwinden können. ... Nach unserem Verständnis bildet deshalb der  Geist der Gewaltfreiheit eine unersetzliche Quelle der Inspiration für politische, soziale und wirt-  schaftliche Programme, die wahrhaft der Förderung des Friedens dienen“ (69).  Dies gilt auch dann, wenn die Politik der Gewaltvorbeugung scheitert. Wenn  182bekämpfen. Aus der Perspektive des gerechten Friedens bedeu-
Aeif das, durch eiıne Polıitik der Gewaltvorbeugung Gewaltverhältnisse auszutrock-
NCN, die CUu«cCc Gewalt provozıeren und produzıeren“ (60) Wesentliches Ele-
mMentL. eıner derartıgen Politik 1St dıe Stärkung eıner Rechtsordnung. Denn Recht
Frıtt die Stelle der eigenmächtigen, gewaltbewehrten Rechtsdurchsetzung, 1N-
dem CS „instıtutionelle Formen der gewaltfreien Konfliktregelung“ (84) bereit-
stellt. 1ıne Polıitik, die sıch Leıitbild des gerechten Frieden ausrichtet, partızı-
pıert also der Ausbreitung des Reiches (sottes.

Der Dienst gerechten Frieden als Nachfolge Christiz. Wer sıch als Christ 1n
den Dienst des gerechten Friedens tellt, handelt AUS dem Gelst der Gewaltfrei-
elt der Bergpredigt:

„Der Geist der Gewalttreiheit bewahrt UuNSs davor, da‘ WIr die Allgegenwärtigkeıit der Gewalt e1IN-
ach hinnehmen, uUu1ls dl Gewalt als Miıttel der Konfliktaustragung gewöhnen. Er halt dıe Erinne-
rung daran wach, da unNns 1n der biblischen Botschaftt, ın der Nachfolge Jesu e1ın Weg erschlossen 1St,
aut dem WIr auch mıtten In eiıner gewaltdurchwirkten Welt den Teutelskreis der Gewalt durchbrechen,
ihre verhängnisvolle Logık überwinden können. Nach Verständnıiıs bildet eshalb der
(Geist der Gewalttreiheit eine unersetzliche Quelle der Inspiration tür polıtische, soz1iale un! WIrt-
schaftliche Programme, die wahrhaftt der Förderung des Friedens dıenen“ (69)

IDdies oilt auch dann, WEeEeNnNn die Politik der Gewaltvorbeugung scheitert. Wenn
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INa  z Menschen NUur VO schwerstem Unrecht bewahren kann, iındem INa  w} Gewalt
die Unrechtstäter anwendet, „hat INan den Unschuldigen, Schwachen un!

Bedrängten beizustehen“ 67) VOFauUSSESELIZL estimmte Krıterien für einen leg1-
timen Gewalteinsatz sınd gewahrt. Miıt dieser Normvorgabe wırd nıcht das e1lt-
71e| des gerechten Friıedens aufgegeben, sondern S1e gehört vielmehr dessen 1N-
tegralem Bestand.

Zusammenfassend ZESaART verfolgt der zweıte Hauptteıl des Dokuments eın
komplementäres Modell der Zuordnung VO Kırche un Staat, 1n dem Staat un:
Recht eıne Funktion erfüllen, die 1m Wesen des Menschen gründet. Es bedarf e1-
Lier Autorıität, ohne dıie eın menschliches Gemeimnwohl organısıert, die naturalen
Bedürfnisse des Menschen nıcht befriedigt werden können un: Friede nıcht mMOg-iıch ISt Zwangsbewehrtes Recht ermöglıcht eıne vewaltlose Konfliktaustragung.
Das oilt sowohl tür die Schöpfungs-, als auch die Erlösungsordnung.

uch für dıe Zwischenzeıt, diese Weltzeıit, oilt, da{fß der Mensch als Mensch,
nıcht erst als Christ, dem Anspruch VOIN Gerechtigkeıit und Friıeden steht
und dem auch nachkommen 4annn Denn der Sundentall hat diesen Kern des Men-
schen nıcht vanzlıch ZeEIStOIT, un: darüber hınaus wiırkt die Erlösungsgnade
allen Menschen, nıcht 11UTr 1n der Kırche. In gleicher Weı1ise 1St dıe staatlıche Ord-
LU auch heute 1n iıhrer Substanz nıcht eıne Gegenmacht ZU, Sünde, sondern
eıne Notwendigkeit der och intakten Schöpfungswirklichkeit. Erlösung 1St eın
Geschehen, das den SaANZCH Menschen, sowohl 1n selinen naturalen Bezügen als
auch 1n seliıner Ausrıichtung autf Gott, umgreıft. Insotern wırd auch die staatlıche
Ordnung 1m Erlösungsgeschehen wıederhergestellt. Hıer 1STt der Ort für das e1lt-
bıld des gerechten Friedens. Die Sıcherung un: Förderung gerechten Friedens 1St
also für Christen eıne OLM der Christusnachfolge. Das komplementäre Modell
versteht sıch als Synthese aus Vernuntterkenntnis un Offenbarungswissen.. Es
hat keine Schwierigkeiten mıiı1t dem Anspruch des demokratischen Staates, Friıeden
reın säkular verläßlich begründen.

I1 „Gerechter Friede“ Leitbild für Politik?

Die 1n der Eıngangsthese behauptete Spannung zwıschen dem ErFSFCNH Teıl, der
bıblısch-theologischen Grundlegung, un: dem zweıten Teıl, der polıtischen
Ethık, zeıgt sıch schon darın, da{ß die zentralen Begrıtte, mi1t denen der zweıte
Teıl operıert, 1m erstien nıcht vorkommen: Menschenwürde, Leitbild SOWI1Ee Zr
rechter Friede. Insotern verwundert nıcht, da{flß eıne theologische Grundlegung
nachgeliefert werden mu{

Gerechter Friede stellt Zzwel Alternativmodelle theologischer Friedensethik
beneinander, die sıch gravıerend unterscheıiden 1n der theologisch-spekulativen
Deutung VO Recht, Staat, Kırche un: deren Zuordnung. Beschränken sıch 11U1)1
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dıe Unterschiede auf diese Ebene oder wırken 1E sıch auch aut der theologisch-
normatıver Ethik aus” Zunächst 1St testzustellen, da{fß sıch 1n dem Dokument
keine sıch direkt wıderstreıtenden Normaussagen tfinden lassen, auch WE 1es
ErEH: mıttels eıner notdürftigen Kaschierung 1n der oben eingehender behandelten
Nummer 44 erreicht wurde.

Auf eiıner 7zweıten Stute annn INa  . sıch aber iragen, ob nıcht mıi1t dem ersten

eıl gerade begründet wırd, dafßt 6S unmöglıch 1St, Polıitik das Leıitbild des
gerechten Friedens stellen. Keineswegs soll j1er behauptet werden, da{ß die
bıblisch-theologische Grundlegung jedweder polıtischen Ethik den Boden eNLTL-

zıeht. Denn die Aufgabe, Sunde durch vewaltbewehrtes Recht bandıgen, ann
mehr oder wenıger zut bewältigt werden. [)as Problem 1St aber, ob nıcht dıe theo-
logische Deutung der Wırkung der Sunde 1mM Menschen, W1€ S1E 1mM ersten eıl Dr
zeichnet wiırd, das Fundament des Leitbildes des gerechten Friedens untergräbt.

Eckstein des Leıitbildes des gerechten Friedens 1St namlıch der Appell eıne
moralbestimmte Politik: „Was Not LUL, 1St VOT allen Einzelschritten eıne yrundle-
gende Bereitschaft der Politik, ıhre moralısche Verantwortung immer wıieder
retlektieren“ (60) Diese Forderung hat normatıve Konsequenzen. Gerade weıl
Polıitik dem Anspruch der Moral steht, ann 11419  . Frieden autf mehr pun
den als 11UT der „tfortdauernden Konkurrenz der Natıonalstaaten Machrt un
Eınftlufßßsphären“ Eın derartiges; reiın realpolıtisches Politikverständnis wiırd
als ungee1gnet abgewıesen, „dıe gegenwartıgen Sıcherheits- un: Friedenspro-
bleme bewaältigen“ Hıngegen 1St eın „kooperatıves Verhalten“ NOL-

wendig. Ja Polıitik wiırd geradezu ZAHT: selbstlosen Hılte Jenselts och langfristig
vermıiıttelbarer Eıgeninteressen aufgefordert:

„Der Blick aut manche AlTIN! Länder ze1gt, da{fß eıne alleın interessengeleıtete Polıitik keine durch-
oreiıtende Besserung verspricht. Die Bereıitschaft une1gennützıger iınternatıiıonaler Solidarıtät bleibt
eın Gebot der Stunde  C 92)

[)as Leitbild des gerechten Friedens ordert also eın hohes Ma{ Moralıtät ın
der Politik. Dies deren Moraltähigkeit VOTAaus Im ersten eıl VO Gerechter
Friede wiırd hingegen „dıe menschliche Gewalttätigkeit“ als „CLWA: Miächti-
c6  Zes vezeıchnet, da{ß S1e ‚QK UHE durch den massıvsten Druck der Androhung oröfße-
LT Gewalt ıhrem Ausbruch gehindert werden annn Wenn der Mensch
verstehen ISt: W1€ zl Ian ann eıne kooperatıve, Ja selbstlose Politik eintfor-
dern? Miıt der Anthropologie, die das Dokument 1mM ErKrStieN eıl zeichnet, kommt
IMa  e zewilß nıcht ber eın krudes realpolitisches Verständnis VO Politik hinaus,
un Qanz sıcher nıcht dem Leitbild des verechtes Friedens, das Gerechter
Friede 1mM zweıten Teıl hochgemut entwirtt. Dıie beiıden Teile tühren also auch auft
der normatıven Ebene mıteinander ın Konflikt stehenden Konsequenzen, W as

sıch ze1gt, WenNnn - dıe Linıe des eErsten Teıls IT eın wen12 1n Rıchtung einer
polıtischen Ethik weıterzieht.
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Gerechter Friede stellt also Z7wel wıderstreitende Modelle theologischer Y1e-
densethık nebeneinander. Insotern 1St das Dokument eıne Art Momentauftnahme
VO einem Paradıgmenstreıt 1n der katholischen Friedenslehre. Der bıblisch-theo-
logische Teıl dokumentiert, da{ dıe Sündenbock- Theologie verbunden mıt der
Theologie der Kırche als Alternativgesellschaft nıcht mehr 1L1UTr 1ın der akademıi-
schen Theologıe, sondern auch 1mM Lehramt zunehmend Anhängern zewıinnt.
Der zweıte eıl ze1ıgt aber, da{fß CS eben auch eıne starke Fraktion Katheder
un aut der Kathedra o1bt, diıe dem tradıtionellen Schema der komplementären
Einheit VO Natur und Gnade testhalten ll

Ziel dieser Ausführungen WAar 6Cr NUT, aut Weichenstellungefi autmerksam
machen, dıe offensichtlich heute aut der Tagungsordnung der kırchlichen Y1e-
denslehre stehen. Gerechter Friede hat S1€E auf dıie Agenda ZESELZT. Da D 1er
orundlegende Fragen geht, sollten S1Ee nıcht AN8m hinter verschlossenen Türen 11
ustrer Kommuissıonen, sondern 1n aller Offentlichkeit ausdiskutiert werden. Ep1-
SCOp1 locuti, aperta!

185


